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2. Dezember 2005

Anordnung gemäß § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG zur Aufnahme jüdischer Zuwande-
rer aus der ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahme der baltischen Staaten 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat am 18.

November im schriftlichen Umlaufverfahren mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Ergän-

zung ihres Umlaufbeschlusses vom 29. Dezember 2004 einen weiteren Beschluss zur

künftigen Aufnahme und Verteilung jüdischer Zuwanderer und ihrer Familienangehöri-

gen aus der ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahme der baltischen Staaten gefasst.

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern ordne ich gemäß § 23 Abs. 1

und 2 AufenthG zur aufenthaltsrechtlichen Behandlung der oben genannten Personen

Folgendes an: 

Teil 1
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I. Aufnahme von jüdischen Zuwanderern und ihren Familienangehörigen 
ab dem 1. Januar 2005, wenn die Aufnahmezusage eines Landes vor dem
1. Januar 2005 zugestellt worden ist

1. Die jüdischen Zuwanderer und ihre Familienangehörigen müssen Staatsangehö-
rige eines Staates im Herkunftsgebiet oder spätestens seit dem 1. Januar 2005
staatenlose Personen mit Wohnsitz im Herkunftsgebiet sein und dürfen zuvor
nicht bereits in einen Drittstaat übergesiedelt sein.

Als jüdische Zuwanderer aufgenommen werden können nur Personen, 
1.1. die nach staatlichen, vor 1990 ausgestellten Personenstandsurkunden

selbst jüdischer Nationalität sind oder von mindestens einem jüdischen
Elternteil abstammen und 
1.2 sich nicht zu einer anderen als der jüdischen Religionsgemein-
schaft bekennen.

2. Eine Aufnahme ist ausgeschlossen für jüdische Zuwanderer und Familienange-
hörige, 
- die in der ehemaligen Sowjetunion eine Funktion ausgeübt haben, die für die

Aufrechterhaltung des kommunistischen Herrschaftssystems gewöhnlich als
bedeutsam galt oder aufgrund der Umstände des Einzelfalls war,

- die wegen Delikten, die in Deutschland als vorsätzliche Straftaten anzusehen
sind, bestraft sind, soweit es sich nicht um Verurteilungen aus politischen
Motiven durch Gerichte der ehemaligen Sowjetunion handelt, oder 

- bei denen Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass Verbindungen
zu kriminellen Organisationen oder terroristischen Vereinigungen bestehen
oder bestanden haben sowie in den Fällen des § 54 Nr. 5a Aufenthaltsge-
setz.

II. Verfahrensregelungen

1. Die von den deutschen Auslandsvertretungen bis zum 31. Dezember 2004 zuge-
stellten Aufnahmezusagen der Länder bleiben nach § 102 Abs. 1 Satz 1 Aufent-
haltsgesetz wirksam. Die Aufnahmezusage ist ein Jahr ab Bekanntgabe wirksam
und erlischt, wenn nicht innerhalb dieses Jahres das Visum beantragt wird. Eine
Verlängerung der Aufnahmezusage ist nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen
eines triftigen Grundes möglich. 

Die Aufnahmezusage berechtigt nur zur einmaligen Einreise.

Die Aufnahmezusage erlischt für die nicht selbst aufnahmeberechtigten Famili-
enmitglieder, wenn der aufnahmeberechtigte jüdische Zuwanderer vor der Aus-
reise verstirbt oder vor Ausreise die Scheidung beantragt oder die Ehe geschie-
den wird.

2. Die Aufnahmezusage wird widerrufen oder zurückgenommen, wenn nachträglich
bekannt wird, dass die Erteilungsvoraussetzungen nicht erfüllt waren oder ein
Versagungsgrund (I 2) vorliegt. 

3. Zum Zweck der Einreise wird den jüdischen Zuwanderern und ihren gemeinsam
mit ihnen aufzunehmenden Familienangehörigen ein auf 90 Tage befristetes na-
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tionales Visum erteilt, in das Auflagen aus der Aufnahmezusage zu übernehmen
sind. Die Zustimmung nach § 32 Aufenthaltsverordnung gilt als erteilt. 

4. Personen, denen vor dem 1. Januar 2005 aufgrund einer Aufnahmezusage ein
Visum erteilt wurde, die aber noch nicht eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
erhalten haben, erhalten eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 Aufent-
haltsgesetz. 

III. Verfahren zur Quotenfeststellung 

1. Ein Quotenausgleich findet nicht statt.

2. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überarbeitet  mit Wirkung vom
1. Januar 2005 seine Statistiken und weist neben den Aufnahmeanträgen auch die
Zahl der erteilten Aufnahmezusagen und der Einreisen quotal aus. Erledigungen
erteilter Aufnahmezusagen durch Tod, Antragsrücknahme, Fristablauf o.ä. werden
gesondert erfasst.

IV. Übergangs- und Abschlussregelungen

1. Soweit vor dem 1. Januar 2005 eine Aufnahmezusage erteilt, aber noch nicht
zugestellt wurde (Erteiltfälle), finden die Ausführungen zu I bis III
entsprechende Anwendung. 

2. Die Ausführungen zu I. bis III. gelten entsprechend für die Fälle, in denen vor
dem 1. Juli 2001 ein Antrag auf Erteilung einer Aufnahmezusage gestellt und
eine Aufnahmezusage vor dem 1. Januar 2005 nicht erteilt wurde (Übergangs-
fälle I). 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) bearbeitet die vorliegen-
den Anträge bevorzugt, erteilt ggf. die Aufnahmezusage und leitet diese zusam-
men mit den Auflagen für das Visum über das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge der jeweiligen Auslandsvertretung zu. Die Antragsteller sind von dort
unverzüglich über die Zusage zu informieren. Bei abgelaufener Aufnahmezu-
sage eines Landes wird in Übergangsfällen I eine erneute Aufnahmezusage
nicht erteilt. 

3. Auf Fälle, in denen vor dem 1. Januar 2005 bei einer Auslandsvertretung An-
träge jüdischer Zuwanderer auf Erteilung einer Aufnahmezusage für die nach-
trägliche Einbeziehung selbst nicht aufnahmeberechtigter Familienmitglieder
eingegangen sind, finden die Ausführungen zu I. bis III. ebenfalls entsprechende
Anwendung. Voraussetzung ist, dass die jüdischen Zuwanderer von ihrer vor
dem 1. Januar 2005 zugestellten und bis zur Erteilung der beantragten Aufnah-
mezusage noch wirksamen Aufnahmezusage keinen Gebrauch gemacht haben.
IV 2 Satz 2 und 3 kommen entsprechend zur Anwendung.

4. Jüdischen Zuwanderern und ihren Familienangehörigen, die in Deutschland
aufgenommen wurden und deren Aufenthaltstitel gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 Aus-
ländergesetz bzw. § 51 Abs. 1 Nr. 7 Aufenthaltsgesetz bis längstens zum 31.
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Dezember 2005 erloschen ist, wird bei einer Antragstellung bis zum 30. Juni
2007 zum Zweck der Wiedereinreise von der Auslandsvertretung ein auf 90
Tage befristetes nationales Visum erteilt. Das Visum ist mit der Auflage „Wohn-
sitznahme in <Land des letzten rechtmäßigen Aufenthalts>“ zu versehen. Die
Zustimmung gemäß § 32 Aufenthaltsverordnung gilt als erteilt. Teil 1 I. Nr. 2 die-
ser Anordnung findet Anwendung. Die Neuausstellung eines Titels erfolgt eben-
falls in den Fällen, in denen die betreffenden Personen trotz erloschenem Auf-
enthaltstitel bis zum 31. Dezember 2005 nach Deutschland einreisen konnten. 

5. Bei Personen, die ab dem 1. Januar 2005 aufgenommen wurden oder werden
und deren Aufenthaltstitel gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG erlischt, besteht
keine Möglichkeit der Wiedereinreise nach den Beschlüssen zur Aufnahme und
Verteilung jüdischer Zuwanderer und ihrer Familienangehörigen. 

6. Die Länder nehmen außerhalb des durch Umlaufbeschlüsse der Innenminister-
konferenz vom 29. Dezember 2004 und 18. November 2005 geregelten Verfah-
rens keine jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion auf. Der Be-
schluss der Innenministerkonferenz vom 14. Mai 1993 – Aufnahme außerhalb
des geregelten Verfahrens eingereister jüdischer Zuwanderer und ihrer Famili-
enangehörigen in besonderen Härtefällen – ist mit Wirkung vom 1. Januar 2005
gegenstandslos. 

Teil 2 

I. Anwendung des Aufenthaltsgesetzes

1. Die ab dem 1. Januar 2005 auf der Grundlage der Umlaufbeschlüsse vom 29.
Dezember 2004 und 18. November 2005 aufgenommenen jüdischen Zuwande-
rer erhalten eine Niederlassungserlaubnis gemäß § 23 Abs. 2
Aufenthaltsgesetz. Aufgenommene Familienangehörige, die selbst nicht die
Voraussetzungen für eine Aufnahme als jüdischer Zuwanderer erfüllen, erhalten
eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz. Die
Aufenthaltserlaubnis wird zunächst auf ein Jahr befristet und dann jeweils um
zwei Jahre verlängert. Eine Niederlassungserlaubnis kann den
Familienangehörigen nur nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes erteilt
werden. Dies gilt auch für wiedereinreisende Personen nach Teil 1 IV Nr. 4.

2. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes.
Flüchtlingsausweise werden nicht erteilt. Bei Personen, die ab dem 1. Januar
2005 aufgenommen wurden oder werden und deren Aufenthaltstitel gemäß § 51
Abs. 1 Nr. 7 AufenthG erlischt, bestehen Einreisemöglichkeiten nur nach den
allgemeinen ausländerrechtlichen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes, z. B.
im Rahmen des ausländerrechtlichen Familiennachzugs oder zum Studium. 

II. Wohnsitzbeschränkende Auflage gemäß § 23 Abs. 2 S. 2 AufenthG

1. Die Niederlassungserlaubnis bzw. Aufenthaltserlaubnis wird mit der wohnsitzbe-
schränkenden Auflage “ Wohnsitznahme in <Land/Gemeinde>“ versehen,
soweit und solange Leistungen nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch
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Sozialgesetzbuch oder dem Asylbewerberleistungsgesetz1 bezogen werden. Die
Auflage wird aufgehoben, wenn eine den Lebensunterhalt sichernde
Erwerbstätigkeit aufgenommen wird.

2. Eine Streichung oder Änderung der wohnsitzbeschränkenden Auflage zur
Ermöglichung eines länderübergreifenden Wohnsitzwechsels bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der Ausländerbehörde des Zuzugsortes bzw. der landesintern
zuständigen Stelle. Bei einer Verweigerung der Zustimmung hat die Ausländer-
behörde des Zuzugsortes bzw. die landesintern zuständigen Stelle im Hinblick
auf das von der Ausländerbehörde des bisherigen Wohnortes zu tragende Pro-
zessrisiko dieser alle Gründe für ihre Entscheidung mitzuteilen. Die Ausländer-
behörde des Zuzugsortes bzw. die landesintern zuständigen Stelle darf die Zu-
stimmung zur Streichung oder Änderung der wohnsitzbeschränkenden Auflage
nicht allein unter Hinweis darauf, dass der Zweck des Wohnsitzwechsels auch
an einem anderen Ort erreicht werden kann, verweigern. 

3. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Lebensunterhalt am neuen Wohnort
voraussichtlich dauerhaft ohne die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem
Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist (vgl. § 2 Abs. 3
Aufenthaltsgesetz). Dabei gilt die am Zuzugsort übliche Berechnungsweise des
für die Sicherung des Lebensunterhaltes erforderlichen Einkommens. Die Zu-
stimmung ist auch zu erteilen, wenn das für die Sicherung des Lebensunterhal-
tes erforderliche Einkommen um bis zu 10 % unterschritten wird. 

4. Darüber hinaus ist die Zustimmung – unabhängig von der Sicherung des Lebens-
unterhalts – zu erteilen, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen
vorliegt: 

- Der Umzug dient der Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft zwi-
schen dem jüdischen Zuwanderer und seinem Ehegatten sowie zwischen
Eltern und ihren minderjährigen ledigen Kindern, sofern die Familienangehö-
rigen über eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz
verfügen. Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn der zuziehende
Ehegatte oder Elternteil im Falle des Umzugs seine Erwerbstätigkeit aufge-
ben müsste, es sei denn, der Lebensunterhalt wird auch für den
zuziehenden Ehegatten durch den Ehegatten, zu dem zugezogen wird,
gesichert. 

- Der Umzug dient der Sicherstellung der benötigten Pflege von Betroffenen,
die wegen ihres Alters oder wegen ihrer Krankheit oder Behinderung pflege-
bedürftig sind, durch die Verwandten am Zuzugsort, oder weil nur dort eine
angemessene medizinische Behandlung möglich ist. 

- Die Betroffenen sind selbst unabdingbar für die Pflege eines nahen
Angehörigen, der über einen Aufenthaltstitel verfügt und im Zuzugsort lebt. 

5. Die Ausländerbehörde des bisherigen Wohnortes darf die wohnsitzbeschrän-
kende Auflage erst dann streichen oder ändern, wenn die Zustimmung der Aus-
länderbehörde des Zuzugsortes bzw. der landesintern zuständigen Stelle vor-
liegt. 

1 Leistungen  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz  nur  bis  Inkrafttreten  des  Gesetzes  zur  Änderung  des
Aufenthaltsgesetzes
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6. Wurde eine wohnsitzbeschränkende Auflage ohne die vorherige Zustimmung
der Ausländerbehörde des Zuzugsortes bzw. der landesintern zuständigen
Stelle gestrichen oder geändert und tritt innerhalb von sechs Monaten am
Zuzugsort Bedürftigkeit nach Leistungen nach dem Zweiten oder dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch ein, so ist die Wohnsitznahme erneut durch Auflage auf
das Land des vorherigen Wohnortes zu beschränken, es sei denn, es lägen die
unter 4 genannten Gründe vor."

Teil 3 
Aufnahme jüdischer Zuwanderer und ihrer Familienangehörigen ab dem 1. Okto-
ber 2005, die nach dem 30. Juni 2001 einen Antrag auf Erteilung einer Aufnahme-
zusage gestellt haben und denen eine Aufnahmezusage vor dem 1. Januar 2005
nicht zugestellt worden ist (Übergangsfälle II und Neufälle)

Vorbehaltlich einer Änderung des Aufenthaltsgesetzes führt das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge für die ab dem 1. Oktober 2005 neu gestellten Anträge auf Auf-
nahme (Neufälle) sowie für die Anträge von Personen, die nach dem 30. Juni 2001
und vor dem 1. Januar 2005 einen Antrag auf Erteilung einer Aufnahmezusage gestellt
haben (Übergangsfälle II), in eigener Zuständigkeit das Aufnahmeverfahren durch und
erteilt ab 1. Juli 2006 unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsmöglich-
keiten der Länder und Kommunen sowie der jüdischen Gemeinden die Aufnahmezusa-
gen. Nähere Einzelheiten zu den Aufnahmevoraussetzungen und dem Aufnahmever-
fahren bitte ich dem in Kopie beigefügtem Umlaufbeschluss der IMK vom 18.
November 2005 zu entnehmen.

Teil 4

Aufhebung seitheriger Anordnungen

Die Anordnungen vom 22. Juni 2001 und 4. Januar 2005, Az.: 19 354:316, zur Auf-
nahme jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion mit Ausnahme der balti-
schen Staaten werden aufgehoben. 

Im Auftrag

gezeichnet
Horst Muth

Anlage: Umlaufbeschluss der IMK vom 18. November 2005


